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Geſetz ,
die Preſſe betreffend .

Friedrich , von Gottes Gnaden Großherzog von Vaden, ener in

d ebenſoHerzog von Zähringen . 3
Mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände haben Wir

beſchloſſen und verordnen wie folgt :

I . Titel .

Allgemeine Beſtimmungen .

§. 1.
Die Ausübung der Gewerbe , welche ſich mit der Preſſe oder

mit Preßerzeugniſſen befaſſen , richtet ſich nach den allgemeinen Be⸗
ſtimmungen der Gewerbeordnung .

§. 2.
Der Poſtdebit kann nur ſolchen Druckſchriften verweigert wer⸗

den , deren Verbreitung durch dieſes Geſetz unterſagt iſt .
3

Nach erio

det ſtrafg
und 17)

noh ein Abdru

Was in dieſem Geſetze von Druckſchriften verordnet iſt , gilt
von allen durch mechaniſche oder chemiſche Mittel vervielfältigten det DuuchhnSchriften oder Bildwerken .

mnGilh be⸗
4 n, der DrueII . Titel .

nöſtrft 1von der Polizei der Preſſe .

„ „ 056Wer eine Druckerei leiten und betreiben will , ſei es als In⸗
ümyn ilhaber des Geſchäfts oder , wo dieſer das Gewerbe nicht in eigener n ſun dPerſon leitet , als Geſchäftsführer deſſelben , muß bei Eröffnung
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oder bei Uebernahme des Geſchäfts der Polizeibehörde hiervon An⸗

zeige machen und das Lokal des Gewerbebetriebs , ſowie jeden ſpäte⸗
ren Wechſel deſſelben angeben .

§ . 5
Keine Druckſchrift darf im Großherzogthum gedruckt oder ge⸗

werbsmäßig oder ſonſt durch Austheilung an Mehrere verbreitet

werden , welcher nicht der Name des Druckers ( §. 4 ) und die An⸗

gabe des Druckortes beigeſetzt iſt .

§. 6.

Mit dem Beginne der Austheilung einzelner Blätter oder Hefte
einer im Großherzogthum erſcheinenden Zeitung oder Zeitſchrift
und ebenſo von jeder ſonſtigen Schrift , die nicht über 5 Bogen
im Druck beträgt , hat der Drucker ein Exemplar bei der Polizei⸗
behörde zu hinterlegen , welche auf Verlangen hierüber eine Be⸗

ſcheinigung mit Angabe des Tags und der Stunde der Hinterlegung
ausſtellt .

Ausgenommen von dieſer Vorſchrift ſind Blätter oder Schrif⸗
ten rein wiſſenſchaftlichen , artiſtiſchen oder techniſchen Inhalts und

amtlich herausgegebene Blätter .

§.
Nach erfolgter Bekanntmachung der Beſchlagnahme ( §. 19 f. ),

der ſtrafgerichtlichen Verurtheilung ( §. 16 ) oder des Verbots ( §F. 9,

10 und 17 ) einer Druckſchrift darf weder dieſe ſelbſt verbreitet ,

noch ein Abdruck derjenigen Stellen veröffentlicht werden , auf welche

ſich die Anſchuldigung oder Verutheilung bezieht .

§ . 8 .

Uebertretungen der in den §§. 4 bis 7 enthaltenen preßpoli⸗

zeilichen Vorſchriften werden , vorbehaltlich der durch den Inhalt
der Druckſchrift etwa verwirkten Strafe , als Polizeiübertretungen
an Geld bis zu 100 Gulden beſtraft . Sind die in F. 5 geforder⸗

ten , der Druckſchrift beigeſetzten Angaben falſch , ſo iſt eine Gefäng⸗
nißſtrafe bis zu vier Wochen zu erkennen .

§ . 9 .
In Zeiten von Krieg oder Kriegsgefahr können Veröffent⸗

lichungen , welche die militäriſchen Intereſſen des Großherzogthums
oder ſeiner Verbündeten gefährden , durch Polizeiverordnung verboten

werden .
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Die Uebertretung des Verbots wird polizeilich an Geld bis

zu 500 Gulden oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten beſtraft .

§. 10 .

Strafurtheile , welche wegen des Inhalts einer Zeitung oder

Zeitſchrift ergehen , müſſen auf Anordnung des Gerichts unentgelt⸗
lich und ohne Zuſätze , Weglaſſungen oder Bemerkungen in dieſelbe
ein gerückt werden .

Die Einrückung hat innerhalb acht Tagen von Zuſtellung des

Urtheils an den Drucker , oder , wenn während dieſer Friſt die Zei⸗
tung oder Zeitſchrift nicht erſcheint , in ihrer nächſtfolgenden Num⸗

mer zu geſchehen .

Gegen den Drucker , der dieſe Verbindlichkeit nicht erfüllt ,
können bis zur Erfüllung derſelben Geldſtrafen erkannt werden ,
deren Geſammtbetrag 500 fl. nicht überſteigen darf . Ueberdies kann

das Gericht eine geeignete Veröffentlichung auf Koſten des Druckers

anordnen .

§. 11 .

Eine Berichtigung oder Widerlegung der in einer Zeitung oder

Zeitſchrift enthaltenen Thatſachen muß der Drucker auf Verlangen
der betheiligten Behörde oder Privatperſon ohne Einſchaltungen oder

Weglaſſungen unentgeltlich in den gleichen Theil der Druckſchriſt ,
mit der gleichen Schrift und in einer der nächſten beiden , nach Em⸗

pfang der Entgegnung erſcheinenden Nummern aufnehmen , voraus⸗

geſetzt , daß die Entgegnung von dem Einſender unterzeichnet iſt ,
daß ſie den Raum des berichtigten Artikels nicht erheblich überſteigt
und keinen ſtrafbaren Inhalt hat .

Beanſtandet der Drucker ſeine Verbindlichkeit zur Aufnahme
der Berichtigung oder Widerlegung , ſo kann er innerhalb 24 Stun⸗

den nach Empfang der Zuſendung die Entſcheidung des Amtsge⸗
richts hierüber beantragen ; dieſelbe iſt unverzüglich zu ertheilen .
Gegen dieſe Entſcheidung findet kein Rechtsmittel ſtatt .

Wegen grundloſer Nichtaufnahme iſt von dem Amtsgericht auf
Antrag der Betheiligten eine polizeiliche Geldſtrafe bis zu 100 Gulden

auszuſprechen und dieſen der Erſatz des für ſonſtige Veröffentlichung
der Entgegnung gemachten Aufwands zuzuerkennen .

In der Verantt

Aetend

beſonderenBeſtt

den ſoll ſih
ſindet odet

ſimmnt



III . Titel .

Von der Verantwortlichkeit und von der gerichtlichen Verfolgung

wegen Preßvergehen .

§ 12

Bezüglich der Theilnahme und Verſchuldung an Preßvergehen

gelten die Vorſchriften der allgemeinen Strafgeſetze , mit folgenden

beſonderen Beſtimmungen :

§. 13 .

Die dem Urheber eines Preßvergehens gedrohte Strafe trifft

auch folgende bei dem Erſcheinen der Druckſchrift betheiligte Perſonen :
1. den Herausgeber ( Redakteur ) ,
2. den Verleger oder wenn er das Geſchäft nicht ſelbſt be⸗

treibt , deſſen Geſchäftsführer ,
3. den Drucker ( §. 4) .

Haben jedoch dieſe Perſonen nicht vorſätzlich zur Verübung
des Vergehens mitgewirkt , ſo können ſie die Anklage an die vor

ihnen Genannten oder an einen ſtrafrechtlich haftbaren Verfaſſer

verweiſen , wenn Derjenige , an welchen die Anklage verwieſen wer⸗

den ſoll , ſich im Bereiche der richterlichen Gewalt des Staates be⸗

findet oder zur Zeit der Verübung des Vergehens im Inlande

ſeinen Wohnſitz oder ſeinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte .

Ebenſo können die in obiger Reihenfolge unter 2 und 3 ge⸗

nannten Perſonen die Anklage an die vor ihnen Genannten ver⸗

weiſen , wenn ſie nachweiſen , daß eine ſolche im Bereiche der richter⸗

lichen Gewalt des Staates iſt oder zur Zeit der Verübung des

Vergehens im Inland ihren Wohnſitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthaltsort hatte .

Das Recht hiezu iſt erloſchen , wenn von demſelben nicht in

den in §§. 365 und 366 der Strafprozeßordnung bezeichneten

Friſten Gebrauch gemacht wurde .

Die Verweiſung auf eine voraus verautwortliche Perſon iſt

jedoch zu verwerfen , wenn letztere fälſchlich vorgeſchoben wurde .

An der civilrechtlichen Verantwortlichkeit der bei einem Preß⸗

vergehen betheiligten Perſonen wird durch die vorſtehenden Be⸗

ſtimmungen nichts geändert .



§. 14 .
Keine der obenbezeichneten Perſonen kann als Zeuge gezwun⸗

gen werden , den Verfaſſer einer Druckſchrift zu benennen .

3
Die Uebertretungen der Strafgeſetze durch die Preſſe ſind dann

als vollendet anzuſehen , wenn die ſträfliche Schrift in Verkehr ge⸗
ſetzt oder ſonſt verbreitet worden iſt .

Als Verſuch gelten ſie , wenn nach Vollendung des Druckes
die auf Verbreitung der Druckſchrift gerichteten Handlungen ihren
Anfang genommen haben .

§. 16 .
Jedes verurtheilende Erkenntniß kann zugleich die Unterdrückung

oder Vernichtung der für ſtrafbar erklärten Schrift oder des für
ſtrafbar erklärten Theiles derſelben in Bezug auf alle mit Beſchlag
belegten , ſowie diejenigen Exemplare ausſprechen , welche ſich an
Orten , die dem Publikum zugänglich ſind , oder noch im Beſitze
des Verfaſſers , Herausgebers , Verlegers , Buchhändlers oder Druckers

vorfinden , oder von dieſen ſonſt hinterlegt ſind . Dieſe Anordnung
kann wegen des ſträflichen Inhalts einer Druckſchrift von dem Ge⸗
richte auch dann verfügt werden , wenn der Angeklagte freigeſpro⸗
chen wird .

Ebenſo kann auch erkannt werden , daß die Platten oder For⸗
men , welche zur Vervielfältigung ſtrafbarer Schriften oder Dar⸗
ſtellungen beſtimmt ſind , hierzu unbrauchbar gemacht werden .

§
Eine auswärtige Zeitung oder Zeitſchrift kann durch das Mi⸗

niſterium des Innern bis auf die Dauer von zwei Jahren verbo⸗
ten werden , wenn keine der Perſonen , welche wegen eines durch
dieſelbe verübten Preßvergehens verurtheilt ſind , dem wider ſie er⸗
laſſenen Urtheile Genüge leiſtet .

§. 18 .
Die Friſt zur Verjährung der gerichtlichen Verfolgung einer

durch die Preſſe verübten ſtrafbaren Handlung beträgt ſechs Monate .
Eine Unterbrechung dieſer Verjährung gegenüber einer der ver⸗

antwortlichen Perſonen wirkt auch gegen die Uebrigen .

Die B

bereits in d

brauchs über

vorhandenen

mit Beſchla

„Lerenll ben

huch die g

Vird ei

imthalb 2.

Lgenund f

ſhuthe an

St nit

ugkegte Be

Valchendie

Bachag hr

J. N

durchden;
des Snatz
Verbrechen

Sie ka
u, wenn

Whel l

AUccher
Wuf z



V . Titel .

Von der VBeſchlagnahme der Druckſchriften .

§. 19 .
Die Verfügung des Beſchlages iſt zuläſſig :
1. gegen Druckſchriften , deren Verbreitung nach dem Inhalt

des zweiten Titels unterſagt iſt ,
2. gegen Druckſchriften , welche einen ſtrafrechtlich verfolgbaren

Inhalt haben .
Die Beſchlagnahme erſtreckt ſich nicht auf Exemplare , welche

bereits in den Beſitz von Privatperſonen zum Zwecke eigenen Ge⸗

brauchs übergegangen ſind .
In dem unter Ziffer 2 erwähnten Falle können auch die etwa

vorhandenen zur Vervielfältigung dienenden Platten oder Formen

mit Beſchlag belegt werden .

§. 20 .

In den Fällen des F. 19 Ziffer 1 geſchieht die Beſchlagnahme

durch die Polizeibehörde .

Gegen die Verfügung des Beſchlags findet mit Friſt von acht

Tagen nach der Eröffnung die Einſprache ſtatt .
Wird eine ſolche erhoben , ſo hat die Polizeibehörde die Akten

innerhalb 24 Stunden dem Amtsgerichte zur Entſcheidung vorzu⸗

legen und dieſe iſt innerhalb drei Tagen von Erhebung der Ein⸗

ſprache an zu ertheilen .

Iſt nicht innerhalb dieſer drei Tage der von der Polizeibehörde

angelegte Beſchlag richterlich beſtätigt und dies Demjenigen , gegen

welchen die Beſchlagnahme verfügt war , eröffnet , ſo verliert der

Beſchlag kraft Geſetzes ſeine Wirkſamkeit .

§. 21 .

In den Fällen des F. 19 Ziffer 2 wird die Beſchlagnahme

durch den zur Unterſuchungsführung zuſtändigen Richter auf Antrag
des Staatsanwalts verfügt , wenn ein durch dieſen zu verfolgendes

Verbrechen oder Vergehen vorliegt .

Sie kann auch auf Antrag eines Privatanklägers verfügt wer⸗

den , wenn demſelben ein ſchwerer und nicht leicht zu erſetzender

Nachtheil droht .
Ueber einen Beſchlagsantrag hat das Gericht ſogleich nach deſſen

Empfang zuverfü gen.
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Auch die Polizeibehörde kann in den Fällen des §. 19 Ziffer 2
eine Druckſchrift mit Beſchlag belegen , ſofern deren Inhalt ein durch
den Staatsanwalt zu verfolgendes Verbrechen oder Vergehen be⸗

gründet und Gefahr auf dem Verzuge iſt .
Hat die Polizeibehörde die Beſchlagnahme verfügt , ſo hat ſie

innerhalb der nächſten 24 Stunden die Akten dem Staatsanwalt

vorzulegen , und dieſer entweder die Beſchlagnahme zurückzunehmen,
oder , wenn er Grund dazu findet , innerhalb weiterer drei Tage
nach Maaßgabe des §. 21 bei dem zuſtändigen Gerichte auf Be⸗
ſtätigung des Beſchlages anzutragen .

Binnen weiterer drei Tage erkennt das Gericht darüber , ob
der Beſchlag wieder aufzuheben ſei oder fortzubeſtehen habe .

Mit Ablauf von ſieben Tagen verliert der von der Polizeibe⸗
hörde angelegte Beſchlag , ſofern nicht vorher eine richterliche Be⸗
ſtätigung erfolgt , und Demjenigen , gegen welchen die Beſchlagnahme
verfügt war , eröffnet iſt , kraft Geſetzes ſeine Wirkſamkeit .

§. 28

Wurde wegen des verübten Verbrechens oder Vergehens ein
Hauptantrag nicht gleichzeitig mit dem Antrag auf Verfügung oder
Beſtätigung des Beſchlags geſtellt , ſo muß derſelbe binnen drei
Tagen von Eröffnung der richterlichen Verfügung oder Beſtätigung
des Beſchlags an den Staatsanwalt oder Privatankläger nachträg⸗
lich eingereicht werden , widrigenfalls der Beſchlag ſofort wieder
aufgehoben wird .

8
Wenn Derjenige , gegen welchen der Beſchlag verfügt wurde ,

nicht am Sitze des Gerichts , aber im Inlande wohnt , ſo erhöht
ſich die Friſt für Eröffnung des richterlichen Erkenntniſſes über die
Beſchlagnahme ( §§. 20 , 22 ) um drei Tage . Iſt derſelbe außer⸗
halb Landes oder ſein Aufenthaltsort unbekannt oder war der Be⸗
ſchlag nicht gegen eine beſtimmte Perſon verfügt , ſo gilt der An⸗
ſchlag des Erkenntniſſes am Gerichtslokal als Eröffnung .

Das richterliche Erkenntniß über die Beſchlagnahme iſt über⸗
dies öffentlich bekannt zu machen und , ſofern der Aufenthaltsort
eines außer Landes befindlichen Betheiligten bekannt iſt , demſelben
durch die Poſt mitzutheilen .
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Ueber die Koſten der Beſchlagnahme und des durch dieſelbe

veranlaßten gerichtlichen Verfahrens entſcheiden die Vorſchriften der

Strafprozeßordnung .
Ueberdies gebührt dem durch den Beſchlag Beſchädigten Erſatz

des Schadens aus der Staatskaſſe , wenn die Polizeibehörde vor⸗

ſätzlich oder aus grober Fahrläſſigkeit den Beſchlag ohne genügen⸗

den Grund verfügt hat .

Dieſe Schadenserſatzforderung muß bei Vermeidung des Ver⸗

luſts binnen drei Monaten nach Aufhebung des Beſchlags bei dem

zuſtändigen Gerichte ( §. 10 der bürgerlichen Prozeßordnung ) geltend

gemacht werden .

Schlu fbeſtimmung .
§. 26 .

Die Geſetze über die Preſſe vom 15 . Februar 1851 ( Regie⸗

rungsblatt Nr . XII . ) und vom 15 . Januar 1857 ( Regierungs⸗
blatt Nr . VI. ) , ſowie der im F. 31 der Gewerbeordnung für Preß⸗

gewerbe und Leihbibliotheken gemachte Vorbehalt ſind aufgehoben .

Der Betrieb der Leihbibliotheken kann durch Verordnung gere⸗

gelt und die Uebertretung der Vorſchriften derſelben kann mit poli⸗

zeilicher Geldſtrafe bis zu 100 Gulden bedroht werden .

Gegeben zu Karlsruhe in Unſerem Staatsminiſterium ,

den 2. April 1868 .

Friedrich .
Jolly . von Freydorf .

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchſten Befehl :

Schreiber .
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